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ſo ſchwierig machen, daſs der Beichtvater dafürhielte, müſſe ſich
mit inem EX Oecasione Proxima remotam OCCasionem facere be⸗
gnügen. Dieſes abſolu Nothwendige müſste aber auch nicht bloß
verſprochen, ondern durchgeführt ſein, bevor einer Ausſöhnung
mit der Kirche und der Zulaſſung zu den Sacramenten die ede
ſein önnte Nöthigenfalls müſste zur Leiſtung des Nothwendigſten
der eine El auch gegen den Willen des anderen ſich anſchicken
Allein enn nicht elde guten Willens wären, wenn B Camillus
von Ausſöhnung mit ott und der Kirche nichts wiſſen vollte
dann bliebe für Ludovica ſchwerlich ein anderer Weg übrig, als
eigenmächtige und zwar heimliche Ucht, ſo der Sündengefahr
und der Etwa zwangsweiſen Heimführung zu entgehen. Wẽé

Are

3 eine
Trennung dem armen Weibe durchaus unmöglich, dann dürfte ſie
um keinen rei ſe nich den des Lebens, ſich bezüglich
ehelichen Lebens dem Manne irgendwie willfährig zeigen Nur na
erprobter Standhaftigkeit würde die paſtorelle Klugheit zur Spendung
der Sacramente ſich entſchließen.

Fall der Todesgefahr blieben die weſentlichen Forderungen
dieſelben; jedo müſste 16 nach Umſtänden der Wille, nach etwa
erfolgter Wiedergeneſung alles Erforderliche thun 3zu wollen, 0 der
thatſächlichen Ausführung genügen. Könnte nämlich die wirkliche
Trennung wegen des Nichtbekanntſeins der wahren Sachlage oder
wegen des böſen Willens des Mannes nicht ſofor ſtattfinden: dann
müſste Im erſten Falle wenigſtens Vorkehr getroffen werden, daſs
nicht der Mann durch fortgeſetzten Verkehr mit der Frau, zumal
UV Verkehr öhne Zeugen, derſelben Gefahr brächte; nöthigenfalls
müſsten Vorwände geſucht werden, Um jene efahr abzuſchneiden;
Im zweiten Fall bedürfte eS der Vorwände nicht, aber umſo ent⸗
ſchiedeneren Ernſtes, den ann thatſächli erne zu halten, und
zugleich der Zuziehung von Zeugen, um des bisher auch
der Frau gegebenen Aergerniſſes den erforderlichen Widerruf ent⸗
gegenzunehmen. In extremis, wenn der Zuſtand der Kranken ſo 9e
worden wäre, daſs ſie, threr Sinne nicht mehr hinlänglich mächtig,
eine genügende Erklärung nicht abgeben könnte, waäre nur mehr die
bedingungsweiſe Losſprechung nd 1e nach Umſtänden die heilige
Oelung zu ertheilen, olange noch irgendwie eine vielleicht erfolgte
Sinnesänderung und Reue über die Vergangenheit unterſtellt werden
könnte

Exaeten (Hollan rofeſſor Auguſt E  m ＋J

II Eine „geſalzene“ Goldmine.) 8 Südafrika wird
uns folgender Fall vorgelegt: Ein gewiſſer Salomon glaubt eine
reichhaltige Goldgrube ntdeckt zu haben Um ſie leichter und natürlich
auch „theurer“ verkaufen zu können, „ſalzt“ die rube, wie man
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hier zu ſagen pflegt, indem EL Unter anderem goldhaltige Steine aus
anderen Gruben In die ſeinige hineinträgt. Reiche Capitaliſten prüfen
die Mine, und äußerſt befriedigt über das Reſultat kaufen ſie die
Grube um einen fabelhaften Preis Eine Geſellſchaft wird nun förmier
und hohe Dividenden in Ausſicht geſte Der Erfolg entſpricht jedo
nicht den gehegten Erwartungen die ne 30⁴ nicht einmal die
Betriebskoſten. Freilich rklärt Salomon, daſ

2 die Arbeit, die
auf die Ausbeutung der Mine verwandte, nicht rationell war und
daſ überdies mehrere recht hohe unnöthige Auslagen gemacht wurden

was durchaus der Wahrheit entſpricht. Es iſt wahrſcheinlich,
daſ die Mine anderenfalls wenigſtens da Capital zurückgezahlt mit
vielleicht fünfpercentigen Dividenden. ſt Salobmon zur ollen oder
theilweiſen Reſtitution verpflichtet?

Es handelt ſich In unſerem U den gerechten Preis
(Pretium justum) einer Sache Der rei einer Sache kann In ver⸗
ſchiedener Weiſe reguliert werden, durch das Geſetz legale) durch
das allgemeine Urtheil U  *  ber den Wert der Sache VUulgare naturale),
durch Uebereinkunft der Parteien, wo den Wert der Sache In
anderer Weiſe nicht ermitteln kann (conventionale) und durch das
Angebot bei einer öffentlichen Verſteigerung (Concursu Ehectum).
Der gewöhnliche oder natürliche Preis einer Sache (pretium Vulgare
erſcheint als gerecht, venn er dem erte der Sache nach der e⸗
meinſamen hätzung der Menſchen entſpricht. Da aber das Urtheil
der Menſchen übher den Wert einer ache ehr verſchieden iſt,
unterſcheidet man inen en, mittleren und niedrigſten gerechten
Preis pretium justum sSummum, medium;, infimum) Abgeſehen

beſonderen Umſtänden, deren Beſprechung wir hier übergehen,
kann jeder erlaubterweiſe ſeine Sache um den en, mi  eren
bder niedrigſten gerechten Preis verkaufen. agegen iſt eS eine Sünde
der Ungerechtigkeit, enn Betrug oder ungerechte Mittel angewendet
werden, um vom Käufer den höchſten gerechten Prei zu erzielen
oder überhaupt einen öheren rel zu erlangen, als der Käufer
ſon gezahlt

Daraus ergibt ſich die Löſung unſeres Caſus. Salomon be⸗
haupte zwar, daſs bei ratibnellem Verfahren und bei Vermeidung
unnöthiger Ausgaben das Capital 0 refundiert und noch fünf
percentige Dividenden gezahlt werden können; aber zunächſt iſt dies
bloß wahrſcheinlich, nicht gewi kann nun auch eine TES
éistens 11 8E probabili Gegenſtand eines Vertrages ſein, ein
wahrſcheinlicher Gewinn um Geldeswert abgeſchä werden; aber die
Rechtsgleichheit beim ertrage verlangt, daſ der wahrſcheinliche
Gewinn geringer angeſchlagen werde, als der gewiſſe Aber ſe

die Mine wirklich eine olche Rente geliefert ätte, ſo hat
Salbmon doch dadurch geſündigt, daſ EL durch Betrug, ur
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„Salzen der Grube die Käufer verleitet hat, einen ſo abelhaft
hohen Lei für die Mine 3u zahlen Er iſt alſo inſoweit reſtitutions⸗
pfli  1N, als der Lei durch ſein Ungerechtes ittel erhöht worden iſt
Für den aden, welchen die Geſellſchaft Urch nicht rationellen
Betrieb nd durch die unnöthigen oOhen Ausgaben erlttten hat, braucht
er nicht einzuſtehen, denn ſo wie der Caſus wenigſtens iegt, iſt
eine Ungerechtigkeit nicht wirkſame Urſache dieſes Schadens.

Würzburg. Univerſitäts⸗Profeſſor Dr A E  Eer
IIIL (Delegation zur Trauung.) Pfarrer imp geh

In ſeinem Zimmer mit jener Unruhe auf und ab, wie ſie das Zeichen
einer gewiſſen neugierigen Erwartung iſt Es iſt neun Uhr und
jeden Augenblick ſoll das Krachen der Pöller das Herannahen eines
Hochzeitszuges anzeigen. Der Sohn des en Dorfmüllers kehrt eute
ins väterliche Haus zurück und in Begleitung ſeiner zukünftigen
Ehefrau E 27 jahrelang von der Heimat entfernt, als braves
ud trotz threr rmu begehrenswertes Mädchen ennen gelernt hat
Die ochzeit ſoll nach der Abſicht beider Brautleute nicht In Oberau,
wo Vo

ſef Ofer jahrelang als Obermüller ſich aufhielt nd wO die

Marie Uber, ſeine raut, als Dienſtbote doch gar wenig
Anſehen genoſs, ſondern in St Marein, deſſen Pfarrer wir chon
kennen, ſtattfinden. ort ＋ vor Jahren des Bräutigams ater
die In beſtem Betriebe ſtehende Dorfmühle angekauft, denn
war EL üller in St Johann geweſen, auch unſer Vo

ſef nebſt
anderen Ge

iſtern zur Welt kam Der Plan des en üllers,
welcher ſich herzlich freut, nach Jahren wieder ſeinen älteſten Sohn
u ſehen, geht dahin, dieſem ſein Anweſen i 3u übergeben
und ſich nach langer harter Arbeit zur Ruhe zu etzen Die be
ſchwerliche Reiſe aber, gar U  4  ber die Landesgrenze, nach Oberau, Um
die rau begrüßen, mo der alte Müller nicht riskieren, EL
chickte ſeinerſtatt mit einem chönen Brautgeſchenk ausgerüſtet
ſeinen Freund, den Stöffel, einen erbgeſeſſenen Mareiner Bauer,
welcher ſe In Oberau und Umgebung Geſchäfte un

eſuche zu
erledigen ＋ Dieſer Stöffel war zugleich Beiſtand des Bräutigams
bei Aufnahme des ſogenannten Eheverſprechens und fuhr mit dem
Brautpaar und einer älteren Verwandten der rau gerade jetzt
nach St Marein, beim großen Feldkreuz vorbei. Da fällt ein Schuſs
dem bald mehrere folgen Vor der Dorfmühle geht CS ebhaft her
Nach herzlicher Begrüßung ordnet ſich der Hochzeitszug nd unter
Vorantritt einer ziemlich dürftigen Muſikcapelle geht ES nun zur Kirche
Der junge Ofer begibt ſich In Begleitung der beiden Beiſtände in
den Pfarrhof und bittet den ereits vom alten Müller verſtändigten
Pfarrer um das Hochzeitsamt und um die Trauung Die rage,
Ob In Ordnung ſei, bejaht Oſer friſch und übergibt dem Pfarrer


